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Vortrag verschoben auf den 26.2.2018!!!
Anmeldungen bitte über das Volksbildungswerk 
Bianca Maurer. Telefon: 07622 681810, Mail: maurer.hausen@web.de
3.0104 Mit Feuer und Flamme statt ausgebrannt durchs Leben
Überforderung oder Burnout, wo stehe ich? Unser Körper spricht mit uns, nur leider 
hören wie selten auf seine Signale. Zwischen Burnout und Erschöpfung liegt eine 
Gratwanderung. Das Tempo der Veränderung überfordert viele. Die Kraft, das Leben 
zu bewältigen, nimmt ab und ungewisse Zukunftsaussichten treiben mehr Arbeit um 
jeden Preis. Verschärfend kommt der gestiegene Zeitdruck hinzu, auch in der Freizeit. 
Dagegen fallen Ausgleich und Anerkennung weg; beides sind jedoch Nahrungsbe-
standteile unseres Lebens. Der Weg von einem erlebten Burnout zurück in den nor-
malen Alltag ist langwierig und anstrengend. Mit der richtigen Prävention schützen Sie 
sich vor einer Burnoutspirale.
Leitung: Sabine Vogel / Fachberaterin für Stress und Burnout
Altes Hauptschulgebäude 1.OG Raum 1
1x Dienstag am 26.02.2019 von 19.00-20.30 Uhr
Gebühr: 8,-€, Barzahlung

Klasse 1 aus Haus-
en war zu Besuch 

bei 
Pippi Langstrumpf 

im Spielzeug-
museum 

in Riehen:

In der Villa Kunterbunt gab es viel zu ent-
decken.
 
Alle Beteiligten hatten viel Spaß, wie die bei-
den Bilder, aufgenommen von Christina Kro-
der, zeigen. 

Aus der Schule:
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Polizei/Notruf                      110  
Feuerwehr und Rettungsdienst                    112      
Krankentransport                                     19222  
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:          0180322255535
Gas        66 90 86  
Energiedienst AG Service-Nr.               07623 92-1800 
Störungs-Nr.                                   07623 92-1818  
Diakonisches Werk Schopfheim kirchl. 
Sozialarbeit, allg. Lebensberatung, Sozialberatung       2720
Zeugenhilfe (Opfer-Zeugenbetreuung)  
LG Waldshut-Tiengen                         07751/881 309
Krankenhaus Schopfheim    395-0   
Giftnotruf Freiburg          0761/270-4361  
Drogen- Jugendberatung               07621/2085  
Telefon-Seelsorge      0800/1110111   
Hospizgruppe Schopfheim: Ehrenamtliche 
Begleitung schwerkranker und sterbender 
Menschen, Entlastung der Angehörigen. Sie 
erreichen uns unter der Tel.-Nr   07622-697596-0 
e-mail: hospiz-schopfheim@gmx.de        
Bereitschaftsd.  Tierärzte an Sonn- und Feiertagen
17.02.19				Dr.	Dörflinger,	Schopfheim		 07622-6402

Notrufnummern, Bereitschaftsdienste, wichtige Rufnummern
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag, Dienstag, Donnerstag   8 - 12 Uhr 
Mittwoch               14 - 18 Uhr
Freitag        7 -12 Uhr

Notrufnummern - Bereitschaftsdienste - Beratungen

Apotheken-Notdienst

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst im Landkreis Lörrach
Rettungsdienst: 112        Allgemeiner Notfalldienst: 116117      Kinderärztlicher Notfalldienst: 0180 6076211 
Augenärztlicher Notfalldienst: 0180 6076212 

I-punkt der Fritz-Berger-Stiftung Zell im Wiesental: 
Bürgerheim, Hans-Fräulin-Platz 2                07625 / 9188775
Mittwochs von 9 bis 13 Uhr
DRK:   Menue-Service (Mahlzeitend. Tiefkühlfrisch)   07621 / 151549     
Hausnotruf + Nachbarschaftshilfe               07621 / 151541 
Krankenpflegeverein	Hausen		 											 0157/344	887	73				
Rechtliche Betreuungen/SKM       07622/671717-0 
Kinder-Jugendtelefon 
(Mo-Fr 14.00 Uhr bis20.00 Uhr kostenlos) 0800 / 1110333       
Kinderschutzbund Schopfheim Büroz. Mo, 
Mi, Do, Fr  v. 9-11 Uhr, psych. Beratung von 
Kindern, Jugendlichen und Eltern, Tagesmütter-
und Babysittervermittlung   63929 
Polizeirevier Schopfheim           66698-0  
Psychologische Beratungsstelle         5800    
Zufluchtsort	für	mißhandelte	Frauen	und	
ihre Kinder, Tag und Nacht erreichbar unter:   07621/49325
Caritasverband für den Landkreis Lörrach e.V.:
Demenzberatungsstelle , Graziella Scholer, 
Haagenerstraße 15a, 79539 Lörrach,     07621/9275-21
Häuslicher Betreuungsdienst und Betreu-
ungsgruppen für Menschen mit Demenz, 
Carola Behringer, Haagenerstraße 15a, 
79539 Lörrach,          07621/9275-25

Montag, 18.02.19
Gelber Sack

Donnerstag, 21.02.19
Restmüllabfuhr

Recycling-Hof Schopfheim, Lusring 10
Es werden folgende Wertstoffe angenommen:
Sortenreines Papier (ungebündelt), Mischpapier (un-
gebündelt), Kartonage, Hohlglas, Altmetall, Aluminium, 
Möbelholz, Elektronikschrott, Haushaltsbatterien, Sani-
tärkeramik, Altkleider. Öffnungszeiten: Di 8-12 Uhr, Mi. 
14-17 Uhr, Do 14-17 Uhr, Sa 8-14 Uhr.
Recyclinghof Zell, Riedicher Straße 17 

Flüchtlingsbetreuung Hausen im Wiesental

Caritas Flüchtlingsbetreuung 
Wiesenstr. 26
79677 Schönau im Schwarzwald

Anna Koc                     Tel.   07673/3408093    mob.0151-
61617641
email: Anna.Koc@caritas-loerrach.de

Christoph Götz            Tel.  07673/3408094    mob. 0176-55378981
email: christoph.goetz@caritas-loerrach.de

Florian Schumacher    Tel  07673/3408095
email: Florian.Schumacher@caritas-loerrach.de

Sprechstunde: 
Donnerstag Rathaus Hausen von  14:00 Uhr bis 15:00 Uhr und nach Vereinbarung

Dr.  Attrodt, Steinen            07627-1498

Notdienstplan vom 18.02.2019 bis 24.02.2019
für 114 - Bad Säckingen-Schopfheim

Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, Villastr. 1, 70190 Stuttgart Stand: 13.02.2019 08:56 Uhr

Montag, 18.02.2019:
Adler-Apotheke Brennet Tel.: 07761 - 89 79
Basler Str. 18 - 20, 79664 Wehr, Baden (Öflingen) Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr

Dienstag, 19.02.2019:
Agathen-Apotheke Fahrnau Tel.: 07622 - 6 33 43
Blasistr. 25, 79650 Schopfheim (Fahrnau) Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr

Mittwoch, 20.02.2019:
Hebel Apotheke Stübler Tel.: 07622 - 80 42
Hebelstr. 16 A, 79688 Hausen im Wiesental Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr

Donnerstag, 21.02.2019:
Apotheke am Markt Schopfheim Tel.: 07622 - 6 75 70
Hauptstr. 34, 79650 Schopfheim Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr

Freitag, 22.02.2019:
Belchen-Apotheke Schönau Tel.: 07673 - 91 81 40
Friedrichstr. 24 A, 79677 Schönau im Schwarzwald Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr

Samstag, 23.02.2019:
Hirsch-Apotheke Schopfheim Tel.: 07622 - 76 55
Hebelstr. 9, 79650 Schopfheim Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr

Sonntag, 24.02.2019:
Bad-Apotheke Maulburg Tel.: 07622 - 67 41 60
Hauptstr. 43, 79689 Maulburg So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr

Seite 1 von  1Diese tagesaktuellen Daten unterliegen einem ständigen Änderungsservice. https://www.lak-bw.de/notdienstportal
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Öffnungszeiten: 
Feb.bis Dez.:Mittwoch, Samstag und Sonntag: 13.30 - 
17.00 Uhr
Folgende zusätzliche Angebote können wir Ihnen und 
Ihren Besucherinnen und Besuchern anbieten:

- Führungen: durch das Museum für Gruppen ab 
10 Personen , Info unter 07622 687313

Literaturmuseum im
Hebelhaus

- Museumspass: berechtigt zum Eintritt in über 
300 Museen, Schlösser und Gärten. Bis 5 Kinder  
  können umsonst mitgenommen werden.
- Geschenkgutscheine: für Eintritte und  Füh-
rungen ins Literaturmuseum

Februar Ort Veranstalter

15 Fr Hauptversammlung, 17 Uhr FC Sportheim Sozialverband VdK

16 Sa Zunftabend, 20 Uhr Turn- und Festhalle Narrenzunft

21 Do
Mitgliederversammlung und Lesung, 
19.30 Uhr

Literaturmuseum 
Hebelhaus

Muettersproch-Gsellschaft

23 Sa Rätschdäscheverkauf ab 9 Uhr im Dorf Narrenzunft

24 So Vernissage Liesa Trefzer, 11.15 Uhr
Literaturmuseum 
Hebelhaus

Hebelstiftung

28 Do
Fasnächtlicher Altennachmittag, 14.30 Uhr Kath. Pfarrheim Mitarbeiterteam

Hemdglunki, 18.30 Uhr Rathaus/Halle Narrenzunft

März Ort Veranstalter

01 Fr
Weltgebetstag, 17 Uhr Kath. Pfarrsaal Kirchengemeinden

Schnitzelbanksingen, ab 18 Uhr Gaststätten Narrenzunft

04 Mo
Rosenmontag 
Kinderumzug, Kinderball, 14 Uhr

Dorf/Halle Narrenzunft

05 Di
Narrengericht, 10.30 Uhr
Fasnachtsverbrennung, 19 Uhr

Gasthaus Adler
Schulhof/Halle

Narrenzunft

08 Fr Generalversammlung, 19 Uhr Café Läubin Angelverein

10 So Scheibenfeuer, 18 Uhr Maiberg Narrenzunft

14 Do Altennachmittag, 14.30 Uhr Ev. Pfarrsaal Mitarbeiterteam

15 Fr Jahreshauptversammlung, 18 Uhr AWO-Stüble AWO

16 Sa
Tausch- und Informationsabend mit 
Generalversammlung, 19 Uhr

Feuerwehrsaal Briefmarkenring

18 Mo Jahreshauptversammlung, 19 Uhr
Lehrerzimmer 
Schule

"Aufwind"-Förderverein der
Grundschule

21 Do Autoren-Lesung, 19.30 Uhr
Literaturmuseum 
Hebelhaus

Muettersproch-Gsellschaft

22 Fr
Generalversammlung, 19.30 Uhr Hasenheim Kleintierzuchtverein

Generalversammlung, 20 Uhr FC Sportheim Turnverein

23 Sa Kinderkleiderbörse, 13.00-15.30 Uhr Turn- und Festhalle Kindergarten Leuchtturm

24 So Kath. Patrozinium, 9 Uhr Kirche St. Josef Kath. Kirchengemeinde

29 Fr Jahreshauptversammlung, 19.30 Uhr Café Läubin Krankenpflegeverein

30 Sa Jahreskonzert, 20 Uhr Turn- und Festhalle Hebelmusik

Veranstaltungen
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Gemeindeverwaltung:

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Gemeinde Hausen im Wiesental

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das 
Staatsministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über 
Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 
Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, 
Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem          
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende 
Ehejubiläum.

Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Meldeverordnung dem 
Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten 
Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel
der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und 
die Art des Jubiläums.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) Adressbuch- 
verlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen 
über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressen- 
verzeichnisse in Buchform) verwendet werden.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 des baden- 
württembergischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldever- 
ordnung aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell- 
schaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.

Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten, minderjährige 
Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum 
Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennahmen, früheren Namen, Geburtsdatum und 
Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.

Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen.
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten,
die für Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der 
öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personal- 
management der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne 
des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die 
Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund     
§ 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.

Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen.
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Hausen im Wiesental, Bahnhofstraße 9,           
79688 Hausen im Wiesental eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten mit
Ausnahme der Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt 
werden, nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Hausen im Wiesental, 15.02.2019

gez. Martin Bühler, Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Hausen im Wiesental

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das 
Staatsministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über 
Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 
Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, 
Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem          
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende 
Ehejubiläum.

Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Meldeverordnung dem 
Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten 
Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel
der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und 
die Art des Jubiläums.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) Adressbuch- 
verlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen 
über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressen- 
verzeichnisse in Buchform) verwendet werden.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 des baden- 
württembergischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldever- 
ordnung aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell- 
schaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.

Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten, minderjährige 
Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum 
Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennahmen, früheren Namen, Geburtsdatum und 
Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.

Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen.
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten,
die für Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der 
öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.

Amtliche Bekanntmachungen
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Warum feiert man eigentlich Fasnacht?
Uli Merkle ging am Freitag, den 1. Februar im Hebelhaus dieser Frage mit einem Vortrag im gut gefüllten 
Hebelhaus nach.
Entgegen der oft geäußerten Ansicht, dass Fasnacht ein heidnischer Brauch sei, um den Winter 
auszutreiben, konnte das Publikum erfahren, dass die Fasnacht in Europa im 13. Jahrhundert durchaus 
im Zusammenhang mit der katholischen Kirche entstanden ist. Im Mittelpunkt der Fasnacht stand damals 
ein Aufbegehren gegen die strengen Gebote der Kirche. Es war eine Demonstration, in der sämtliche in 
der Kirche verteufelte Symbole benutzt wurden. Der Teufel, die Hexen, die Zahl 11 (bei der Zahl 11 hatte 
laut Kirche der Teufel die Finger im Spiel), das Feuer, die Farben gelb und rot, die nur diejenigen trugen, 
die nur außerhalb der Stadtmauern leben durften: Bettler, Huren, Geisteskranke und Gauner. Ein Fest 
war die Fasnacht ursprünglich nicht, zu düster und zu gewalttätig ging es dabei zu.
Gekoppelt hat sich der Termin an die Zeit vor der von der Kirche verordneten 40 tägigen Fastenzeit. 
Durchaus auch aus kommerziellen Zwecken. Denn wohin in den nächsten Wochen mit den verderblichen 
Lebensmitteln, den frisch gebrauten Bieren? Und so wurde vor der Fastenzeit noch einmal losgeschla-
gen, was es zu verkaufen gab.

Verkehrssicherheit- Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Hecken

Durch in den Straßenraum wachsende Sträucher, Hecken und Bäume oder durch 
herabhängende Äste entstehen oft unbeabsichtigt Gefahrensituationen im Straßenraum 
(insbesondere an Kreuzungen), auf Gehwegen, Plätzen und Feldwegen.
Eine schlechte Sicht an Kreuzungen kann zu Unfällen führen.
Straßenlampen, Verkehrszeichen, Straßenschilder können durch hereinragende 
Anpflanzungen verdeckt sein und erschweren die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 

Im Fahrbahnbereich ist ein Lichtraumprofil von 4,50 m Höhe und bei Fußgängerwegen 
von 2,50 m Höhe freizuhalten. 

Wir bitten die Grundstückseigentümer ihre Bäume, Sträucher, Hecken und Anpflanzungen 
an öffentlichen Straßen, Gehwegen, öffentlichen Wegen, Plätzen und Gewässern zu 
überprüfen und ggf. zurückzuschneiden. 

Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich vom 
1. März bis zum 30. September das Verbot über Pflanzenrückschnitte gilt 
(Naturschutzperiode), dieses Verbot gilt allerdings nicht, wenn durch Anpflanzungen 
die Verkehrssicherheit oder die Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigt ist.

Gemeindeverwaltung 
Hausen im Wiesental

Informationen der Gemeindeeinrichtungen
Gemeindeverwaltung:

Kulturelles:
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Die Worte, die wir noch heute je nach Region benutzen machen es deutlich: Fasnacht, Fasnet oder Fasenacht 
(die Nacht vor Fastenzeit); Fasching, ursprünglich Vastschang oder Vaschanc (der letzte Schank oder Ausss-
chank vor der Fastenzeit).
Auch das im 14. Jahrhundert aus Italien kommende Wort Karneval bezieht sich auf die Fastenzeit (Carne vale- 
Fleisch weiche). „Dass es Fasnacht in ihrer heutigen Form gibt, haben wir den Kölnern zu verdanken“
sagt Uli Merkle. 1823 gründete sich ein ‚festordnendes Komitee‘, das regelte, wie der Karneval zu feiern sei. 
An der Spitze der geordneten Umzüge stand ‚Prinz Karneval‘, der den Heeresleiter einer militärischen Einheit 
imitierte.
Uli Merkle weist zum Schluss des Vortrages darauf hin, wie der Nationalsozialismus in der Fasnacht wiederzu-
finden	war	und	schließt	den	überaus	spannenden	Vortrag	mit	Ausführungen	zu	Besonderheiten	in	der	Region.

Ricarda Beilharz

Ende des amtlichen Teils

Wochenspruch:

 „Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf 
deine große Barmherzigkeit.“ (Daniel 9, 18b)

Freitag, 15.02.2019
  9.30 Uhr Krabbelgruppe „Krabbelinos“ (Kontakt: Fr. Ebersbach, Tel. 0176-2339 1106)

Sonntag, 17.02.2019
18.00 Uhr Gottesdienst im Kuhstall in Raitbach 5 – bei Fam. Tholen (Pfrin. Weber-Ernst)

Dienstag, 19.02.2019
18.00 Uhr Kirchengemeinderatssitzung (kleiner Gemeindesaal)
20.00 Uhr Singkreisprobe (Kontakt: Fr. Röhr Tel. 3293)

Mittwoch, 20.02.2019
  9.30 Uhr Gesprächskreis rund um die Bibel (Kontakt: Fr. Augustin, T. 3810, Fr. Ketterer, T. 6677843)
16.30 Uhr Konfirmanden-Unterricht
18.00 Uhr Jugendgruppe

Freitag, 22.02.2019
  9.30 Uhr Krabbelgruppe „Krabbelinos“ (Kontakt: Fr. Ebersbach, Tel. 0176-2339 1106)

Sonntag, 24.02.2019
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Einsegnung in Hausen (Pfrin. Weber-Ernst)

musikalische Mitwirkung durch den Ev. Singkreis
anschließend Kirchenkaffee (Altennachmittags-Team)

Evangelisches Pfarramt:

Hebelstraße 17a / Telefon: 25 48 / email: hausen@ekimgl.de 
Öffnungszeiten Pfarrsekretariat: Dienstag und Mittwoch 9:30 Uhr bis 11 Uhr 
Gesprächstermine mit Pfarrerin Weber-Ernst nach vorheriger Vereinbarung.  

Die Ev. Kirchengemeinde Hausen-Raitbach bietet am 30.06.2019 wieder einen festlichen 
Gottesdienst zur Jubelkonfirmation an. Für 2019 betrifft dies die Jahrgänge 1994 (Silber), 1969
(Gold), 1959 (Diamantene), 1954 (Eiserne) und 1949 (Gnaden). Wenn Ihre Konfirmandengruppe 
gerne dieses Jubiläum feiern möchte, dann melden Sie Ihre Gruppe mit dem jeweiligen 
Ansprechpartner bitte zu den Öffnungszeiten im Ev. Pfarramt bis spätestens 29.03.2019 an.

Evang. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach

Kirchliche Nachrichten

Informationen der Gemeindeeinrichtungen
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Kirchliche Nachrichten

Wochenspruch:

 „Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf 
deine große Barmherzigkeit.“ (Daniel 9, 18b)

Freitag, 15.02.2019
  9.30 Uhr Krabbelgruppe „Krabbelinos“ (Kontakt: Fr. Ebersbach, Tel. 0176-2339 1106)

Sonntag, 17.02.2019
18.00 Uhr Gottesdienst im Kuhstall in Raitbach 5 – bei Fam. Tholen (Pfrin. Weber-Ernst)

Dienstag, 19.02.2019
18.00 Uhr Kirchengemeinderatssitzung (kleiner Gemeindesaal)
20.00 Uhr Singkreisprobe (Kontakt: Fr. Röhr Tel. 3293)

Mittwoch, 20.02.2019
  9.30 Uhr Gesprächskreis rund um die Bibel (Kontakt: Fr. Augustin, T. 3810, Fr. Ketterer, T. 6677843)
16.30 Uhr Konfirmanden-Unterricht
18.00 Uhr Jugendgruppe

Freitag, 22.02.2019
  9.30 Uhr Krabbelgruppe „Krabbelinos“ (Kontakt: Fr. Ebersbach, Tel. 0176-2339 1106)

Sonntag, 24.02.2019
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Einsegnung in Hausen (Pfrin. Weber-Ernst)

musikalische Mitwirkung durch den Ev. Singkreis
anschließend Kirchenkaffee (Altennachmittags-Team)

Evangelisches Pfarramt:

Hebelstraße 17a / Telefon: 25 48 / email: hausen@ekimgl.de 
Öffnungszeiten Pfarrsekretariat: Dienstag und Mittwoch 9:30 Uhr bis 11 Uhr 
Gesprächstermine mit Pfarrerin Weber-Ernst nach vorheriger Vereinbarung.  

Die Ev. Kirchengemeinde Hausen-Raitbach bietet am 30.06.2019 wieder einen festlichen 
Gottesdienst zur Jubelkonfirmation an. Für 2019 betrifft dies die Jahrgänge 1994 (Silber), 1969
(Gold), 1959 (Diamantene), 1954 (Eiserne) und 1949 (Gnaden). Wenn Ihre Konfirmandengruppe 
gerne dieses Jubiläum feiern möchte, dann melden Sie Ihre Gruppe mit dem jeweiligen 
Ansprechpartner bitte zu den Öffnungszeiten im Ev. Pfarramt bis spätestens 29.03.2019 an.

Katholisches Pfarramt Hausen:
Schulstr. 6 / Telefon: 3438 / email: pfarrbuero.hausen@kath-mittleres-wiesental.de
Öffnungszeiten Pfarrsekretariat: Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr und Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr.

Kath. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach

Sonntag, 17.02.2019   6. Sonntag im Jahreskreis
 
 Hausen 11:00 Uhr  Eucharistiefeier / Pfarrer Latzel
 
Montag, 18.02.2019  
 
 Hausen 18:00 Uhr  Rosenkranz
 
Dienstag, 19.02.2019  
 
 Hausen 18:00 Uhr  Rosenkranz
 
Mittwoch, 20.02.2019  
 
 Hausen 18:00 Uhr  Rosenkranz
 
Donnerstag, 21.02.2019   Hl. Petrus Damiani
 
 Hausen 18:00 Uhr  Rosenkranz
 
Freitag, 22.02.2019   Kathedra Petri
 
 Hausen 18:00 Uhr  Rosenkranz
 
Samstag, 23.02.2019   Hl. Polykarp
 
 Hausen 18:30 Uhr  Eucharistiefeier zum Sonntag ;
      im Anschluss Beichtgelegenheit / Pfarrer Latzel
 



07/19

9

Hausener Woche

Vereine berichten

Um den Tüllinger Berg  
am Sonntag, den 24. Februar   
Wanderstrecke: Lucke / Parkplatz – Daurhütte – 
Obertüllingen – Ötlingen – Lucke. 
Wanderzeit: ca. 3  Std. 
Abfahrt: 12.00 Uhr, mit Pkw am Rathaus. 
Führung: Uli Wagner, Tel. 67 26 23  
Anmeldung  erwünscht 
Gäste und Neuwanderer sind herzlich willkommen.

Wanderer-Frühstück  
am Mittwoch, den 27. Februar
Mit einem gemeinsamen Frühstück wird die 
Wandersaison der Mittwochswanderer eröffnet. 
Wanderung: Mit dem Zug nach Steinen zu einem 
gemeinsamen Frühstück beim Partyservice Hug. 
Die Rückfahrt erfolgt, je nach Wetterlage, bis nach 
Schopfheim oder Fahrnau, mit  anschließender 
Wanderung zurück nach Hausen. Wer möchte, kann 
auch bis nach Hausen zurückfahren. Der Preis für 
das Frühstück beträgt: 8, - € / Person.
Wanderzeit: ca. 1 Std.
Abfahrt:  08.08 Uhr mit SBB, am Bahnhof Hausen.
Führung: Sigrid Gessner, Tel. 31 98
Verbindliche Anmeldung bis Montag, 25. Februar
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Kleintierzuchtverein C517 Hausen e.V.

Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 21. Februar 
2019 um 19:30 Uhr im Hasenheim in Hausen.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Am	 21.02.2019	 findet	 die	 jährliche	 Mitgliederversammlung	
der Muettersproch-Gsellschaft Gruppe Wiesetal im Literatur-
museum Hebelhaus in Hausen im Wiesental statt. Beginn 
19.30 Uhr. In diesem Jahr stehen keine Wahlen an, so wird 
der	offizielle	Teil	bald	erledigt	sein.

Nach	 dem	 offiziellen	 Teil	 können	 Gäste	 eigene	 Texte	 oder	
Lieblingsgeschichten und Gedichte alemannischer Autoren 
lesen. Die Erfahrung aus vergangenen Jahren zeigt, dass 
dieser Abend immer sehr abwechslungsreich und interessant 
ist. Der Eintritt ist frei. Auch Nichtmitglieder sind bei uns immer 
willkommen.
Muettersproch-Gsellschaft
Gruppe Wiesetal
Gruppenleiterin Heidi Zöllner

Trotz Sehbehinderung selbst-
ständig bleiben. Meine Familie 
und ich.

Einladung zum Offenen Treffen der ABSH 
e.V. Regionalgruppe Baden in Bad Säckin-
gen, St. Marienhaus

Das Augenlicht nimmt ab, etliche Aktivitäten 
kommen nicht mehr in Frage, die Mobilität ist 
eingeschränkt.

Es gibt aber immer noch genug zu tun- auch 
wenn man schlechter sehen kann und alles 
etwas langsamer geht. Oft fehlt es einfach 
nur an Informationen, an Rat und

Unterstützung von Menschen die wissen 
worum es geht. Man muss nicht gleich seine 
gewohnten und geliebten vier Wände verlas-
sen. Menschen, die sich gegenseitig unter-
stützen, Tipps und Tricks parat haben, tech-
nische Hilfsmittel seit Jahren selbst benutzen 
und gemeinsam wieder Freude am Leben ha-
ben gilt es zu treffen. Der erste Schritt in Rich-
tung “Hilfe annehmen“ und Kontakt mit ander-
en Betroffenen aufnehmen ist der schwerste. 
Diesen Schritt können Sie wagen, indem Sie 
zu unserem Offenen Treffen kommen am 
Samstag den 23.02.2019 um 14 Uhr im St. 
Marienhaus in Bad Säckingen.

 Zudem setzen wir uns mit Fragen ausein-
ander wie eine einfache oder hochgradige 
Seheinschränkung oder gar Erblindung ein 
Familienleben verändert oder verändern 
kann. Hier steht der Erfahrungsaustausch im 
Mittelpunkt. Berichten Sie von sich, hören Sie 
anderen zu.

Die Einladung richtet sich an alle Bürgerinnen 
und Bürger aus den Landkreisen  Lörrach, 
Waldshut, Konstanz, Breisgau-Hochschwar-
zwald, Emmendingen und natürlich an alle 
Mitglieder der ABSH e.V.

 

Um planen zu können, würde ich mich freuen, 
wenn Sie sich bei mir anmelden.

Vielen Dank. Es freut sich auf reges Interesse

Ihre Arzner Elke - Gesundheitspädagogin
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Sonstiges Wissenswertes

SIEBZEHN SILBEN
In lockerer Folge und entlang des Jahreslaufs veröffen-

tlichen wir an dieser Stelle “Literatur aus Hausen”, heute eine weitere Folge der HAUSEN-HAIKUS des 
Hausener Dichters Wernfried Hübschmann.

283

Nie ist es ganz still;
immer spricht etwas im Laub ...
das Rauschen der Zeit.

284

Und was blüht uns in
der zweiten Geisterstunde
zwischen vier und fünf?

286

Unterm Eis schlafen
bunte Herbstblätter ... unver-
hofftes Wiedersehn.

Wernfried Hübschmann / 2019

„Gemeinsam geht´s“
Der Deutsche Naturschutzring und die dort organisierten
Mitgliedsverbände – darunter der Deutsche Wanderver-
band – haben den Comic „Gemeinsam geht’s“ samt einer 
digitalen App zum Thema Klimawandel und Natursport für 
Jugendliche herausgegeben. 

Mit dem kostenlosen Angebot sollen Jugendliche in ihrer 
Freizeit für die Natur sensibilisiert werden. In dem Com-
ic erfahren fünf Jugendliche während eines Feriencamps, 
wie sich der Klimawandel auf ihre Umgebung auswirkt: 
Starkregen,	Überflutungen	und	Sturm	nehmen	zu.	Die	Fol-
gen von Trockenheit und verstärkten Hitzephasen können
bedrohlich werden. Gerade bei Outdoor-Sportarten wie Re-
iten, Schwimmen, Tauchen, Klettern, Kanufahren, Wandern 
oder Mountainbiken sind diese Veränderungen in der Natur 
besonders erlebbar.
Die Comic-App „Gemeinsam geht´s“ soll gerade bei jungen, 
digital-affinen	 Natursportlern	 und	 Natursportlerinnen	 die	
Neugier und das Interesse an der Natur und dem Klimawan-
del wecken und gleichzeitig zum eigenen Handeln anregen. 
Dabei helfen die illustrierten praktischen Tipps.
Die Comic-App wurde vom Umweltdachverband Deutscher
Naturschutzring (DNR) in Zusammenarbeit mit seinen 
Natursportverbänden, dem Deutscher Alpenverein (DAV), 
dem Deutschen Wanderverband (DWV), dem Deutschen 
Kanu-Verband (DKV), der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung (FN), den NaturFreunden Deutschlands (NF) und dem 
Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) entwickelt.
Die Comic-App gibt es für Smartphones direkt im App-Store 
von iTunes oder in Google-Play als auch über die VDST 
Homepage . Das passende Comic im Hosentaschenfor-
mat kann bei den Verbänden bestellt oder heruntergeladen 
werden.

I Viulàn Akustik in Agathen 
Konzert Freitag, 22. Februar 
2019
Magie der Stimmen aus dem Apen-
inn I Viulàn Freitag, 22. Februar 2019 

19.30 Uhr Kirche St. Agathe Schopf-
heim-Fahrnau

Weitere	schon	fixe	Termine	2019:
E n s e m b l e F i s F ü z
f t A r k a d y S h i l k l o p e r Samstag 1 8 . M a i
R o c k 4 a c a p p e l l a Samstag 3 1 . A u g u s t
J o h a n n e s B i g g e T r i o 
Samstag 1 2 . O k t o b e r

Schirmherr der Konzerte ist nun der neue Bürger-
meister der Stadt Schopfheim Dirk Harscher ... was
uns sehr freut!

Magie der Stimmen aus dem Apennin 
... Musica Popolare bei Akustik in 
Agathen

I Viulan waren 2008 bei Stimmen und haben mit ihren 
Stimmen einen tiefen Eindruck hinterlassen und so 
lange angehalten, dass I Viulan nun exklusiv aus Nor-
ditalien für die Konzertreihe Akustik in Agathen anre-
isen.

Drei Männerstimmen mit kongenialer Begleitung von 
Gitarre und Guitare Battente - I Viulan sind musikalis-
che und musikwissenschaftliche Schatzhüter und 
Wieder-Entdecker der Musica Populare ... tiefe 
Gefühle, gesellschaftspolitische Inhalte und eindrück-
liche Musikalität in einem einzigartigen, akustischen 
Konzert.

Akustik in Agathen präsentiert I Viulan Magie der 
Stimmen aus dem Apennin
Freitag, 22. Februar 2019 19.30 Uhr 
Einlassen 19 Uhr
Kirche St. Agathe Schopfheim-Fahrnau
Vorverkauf Sigrids Bastellädele Schopfheim VVK 
18/13 Euro AK 20/15 Euro VVK empfohlen!
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Anzeigen

PTA-Schule lädt zum Tag der offenen Tür
Lörrach Die PTA-Schule des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks (DEB) in Lörrach öffnet am 11. April 2019 ihre 
Türen	für	Besucher.	Der	Tag	der	offenen	Tür	des	Berufskollegs	am	Meeraner	Platz	1	/	Außentreppe	Stadtseite	findet	von	
10:00 bis 16:00 Uhr statt.

Besucher haben die Möglichkeit, sich über die Ausbildung zur/zum pharmazeutisch-technischen Assistentin/en (PTA) 
zu informieren, die Labore und Unterrichtsräume anzusehen sowie Mitarbeiter und Schüler kennenzulernen. Es gibt 
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das u. a. Vorführungen in den Laboren beinhaltet und Aufschluss über 
Zugangsvoraussetzungen,	Ausbildungsinhalte	und	berufliche	Perspektiven	gibt.


